
 

  

MARKTGEMEINDEAMT ST. NIKOLA   
an der Donau, POL.BEZIRK PERG, OBERÖSTERREICH         

Zugestellt durch Post.at 
 

Amtliche  
Mitteilung! 

Folge 1/2021, 50. Jahrgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite, Inhalt: 
 
 

 
2 Budget 2021; Kanal-Kamerabefahrung beschlossen 
3 Bauparzelle zu verkaufen; Lagerfläche gesucht; 

Poolbefüllung 
4 Musikverein - Haussammlung; Breitbandinternet 
5 Statistik Austria   Silc-Erhebung 
6 OÖ Landwirtschaftskammerwahlergebnis;  
 Heizkostenzuschuss 
7 Hunde-An– bzw. –Abmeldung;Beihilfe für  
 Fernpendler/innen; FH virtual open house;  
 HLW Perg 
8,9 Das moderne Oö Baurecht 
10  Terminkalender; Geburtstage; Bauverhandlungs-
 termin; freie Wohnungen; Sprechtag Volksanwalt 
11 OÖ Zivilschutztipp  - FFP-2 Masken Verwendungs-

hinweise 
12 Zeckenschutzimpfung 
13 Schäden im Verlauf von Bächen; FF St. Nikola  

Feuerlöscherüberprüfung und Alteisensammlung 
14 Blutspendeaktion 
15 Kindergartenanmeldung; Bedarfserhebung  

Nachmittagsbetreuung 
16 Gratis Sand für ihre Sandkiste 
 
 
 

Ich darf die Bitte an Sie/dich richten, etwas Zeit 
zum Lesen der 1. Gemeindemitteilung dieses 
Jahres aufzuwenden.  
Die Coronapandemie (COVID-19 Virus) be-
stimmt unsere Lebensgewohnheiten seit einiger 
Zeit und wird uns wohl noch länger beschäfti-
gen und einschränken.  
Seit Jahresbeginn laufen bereits Impfungen auf 
Basis eines Impfplanes und nach Verfügbarkeit 
der Impfstoffe. Eine flächendeckende Impfmög-
lichkeit wird es erst ab dem 2. Quartal 2021 ge-
ben. Bis dahin braucht es Geduld und es be-
steht die Möglichkeit, sich dazu eine eigene 
Meinung zu bilden. Der Hausarzt oder die 
Hausärztin ist dazu sicher eine vertrauenswür-
dige Quelle so wie die Internetseite: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/
covid19impfung/#/registrierung  
 

Unter diesem Link kann man sich für Informati-
onen zur Impfung in OÖ registrieren lassen.  
Durch die Registrierung bekommt man aktuelle 
Informationen und auch wann und wo die 
nächsten Impfmöglichkeiten bestehen:  
 

Registrieren können sich hier alle Personen 
ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in OÖ 

Alle registrierten Personen werden persönlich 
über die nächste Impfmöglichkeit informiert. 

Mit dem Zeitpunkt der Registrierung ist keine 
Reihung verbunden. 

Alle Informationen zur Impfung und dem aktu-
ellen Impfplan. 

Die Impfungen sind freiwillig und kostenlos. 
 

Sich impfen zu lassen, kann auch als Beitrag 
zum gesellschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalt gesehen werden. Ich werde mich, so-
bald ich auf Basis des Impfplanes die Möglich-
keit habe, selbstverständlich impfen lassen. 
 

   Ihr/dein          Nikolaus Prinz 
 

Geschätzte  
Gemeindebürgerinnen, 
 
geschätzte  
Gemeindebürger, 
 
liebe Jugend  
unserer  
Heimatgemeinde! 

TELEFON: 07268/8155 
TELEFAX: 07268/8155-110 
e-mail: gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at 
Homepage: www.st-nikola.at 
015-2/2021 pr/Ai               

mailto:gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at�
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In der Gemeinderatssitzung am 
18. Februar wurde das Budget für 
das Finanzjahr 2021 beschlossen. 
Aufgrund unserer Struktur mit 
kaum gemeindeeigenen Einnah-
men sind wir auf Unterstützung 
aus Landes– und Bundesgeldern 
angewiesen. Die wirtschaftliche 
Situation als Folge der Corona-
pandemie bedeutet wesentlich 
weniger Steuereinnahmen und 
damit auch bedeutend weniger 

Ertragsanteile an Länder und Ge-
meinden vom Bund. Städte und 
Gemeinden erhalten vom Bund für 
2020 und 2021 insgesamt 2,5 
Mrd. Euro an Sondermitteln. 
Aus der einen Milliarde 2020 er-
hält St. Nikola € 82.600,—, diese 
müssen für Investitionen einge-
setzt werden (Beantragung bis 
Ende 2021 -  Realisierung bis En-
de 2023, wobei zumindest 50 % 
der Investitionskosten anders auf-

gestellt werden müssen.) Von den 
1,5 Mrd. für 2021 erhält St. Nikola 
€ 192.400,—; damit wird das Mi-
nus an Ertragsanteilen für 2021 
abgefedert und die Liquidität der 
Gemeinde gesichert. Der Budget-
vorschlag, einschließlich der  
Investitionsvorhaben, sieht Ein-
zahlungen in der Höhe von  
€ 2,297.900,— und Auszahlungen  
von € 2,338.900,— im Finanzie-
rungshaushalt für 2021 vor. 

Budget 2021 

Kanal-Kamerabefahrung beschlossen 
Auf Basis der gesetzlichen  
Bestimmungen ist der Zustand 
des Schmutzwasserkanales mit-
tels Kamerabefahrung zu ermitteln 
und etwaige Sanierungsarbeiten 
vorzunehmen. In weiterer Folge ist 
ein digitaler Leitungskataster zu 
erstellen.  

Die Kamerabefahrung soll im heu-
rigen Jahr erfolgen. Bestbieter war 
die Firma Maier-Bauer Prüftechnik 
GmbH aus Raab im Bezirk Schär-
ding. Die Angebotssumme beträgt 
36.764,40 Euro netto. Zur Finan-
zierung ist ein Darlehen aufzuneh-
men, welches in den Folgejahren 

aus den Einnahmen der Kanalge-
bühren zu finanzieren ist.  
Investitionen in die Abwasserent-
sorgung und Trinkwasserversor-
gung sind aus den Gebührenein-
nahmen für Kanal und Wasser zu 
bestreiten. 

Seit 25. Jänner 2021 sind flä-
chendeckend in ganz Oberös-
terreich kostenlos und freiwillig 
Corona-Schnell-Tests möglich.  
 
Eine Anmeldung ist unter  
www.oesterreich-testet.at 
möglich. 

Es wird ersucht sich vorab onli-
ne anzumelden, Personen oh-
ne Internetzugang können 
auch ohne vorheriger Anmel-
dung erscheinen – es ist 
dadurch jedoch womöglich mit 
Wartezeiten zu rechnen. 
 
 

ABLAUF 
 Anmeldung 

(Online oder vor Ort) 
 Anmelde-Datenblatt zu 

Hause ausdrucken und mit-
nehmen (Dieses kann auch 
vor Ort ausgefüllt werden) 

 Testabnahme 
 Verständigung über Tester-

gebnis per SMS 
 

Im Bezirk Perg gibt es diese 
Möglichkeit an folgenden 3 
Standorten: 
 

Perg 
Wo: Fadingerstraße 1, Perg
(ehemalige Billa Filiale) 
Wann: Montag bis Sonntag 
jeweils von 14.00 bis 19.00 Uhr 
 

Mauthausen 
Wo: Donausaal Mauthausen 
Öffnungszeiten: 
MO-SO von 08.00 bis 12.30 
Uhr  
und von 13.00 bis 17.00 Uhr 

Grein/St. Nikola 
Wo: Turnsaal der NMS Grein 
(solange der Turnsaal nicht von 
der Schule gebraucht wird, da-
nach Gemeindezentrum  
St. Nikola a.D.) 
Der Wechsel wird auf der An-
meldeplattform bekannt ge-
geben. 
 

Öffnungszeiten: 
DI, FR und SO, 
von 14.00 bis 19.00 Uhr 
Die aktuellen Öffnungszeiten 
können bedarfsorientiert ange-
passt werden und befinden sich 
immer aktuell auf der Anmelde-
plattform. 
 
Nähere Informationen zum per-
manenten Testangebot und der 
Anmeldung finden Sie unter 
www.land-oberoesterreich.gv.at 
oder www.oesterreich-testet.at 
oder https://www.perg.at/ 
corona-teststation/ 

Corona-Schnelltest-Stationen 
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Bauparzelle zu verkaufen 
Frau Simone Ammann, Eigentümerin der Parzelle 104/1, hat uns 
mitgeteilt, dass sie ihre Bauparzelle im Ausmaß von 926 m² gern 
verkaufen würde. 
 
Die Parzelle ist im Lageplan blau eingezeichnet und befindet sich 
neben dem Güterweg Struden im Markt St. Nikola. 
 
Bei Interesse bitte mit Bgm. Nikolaus Prinz (Tel. 0664 2311850) 
oder mit dem Marktgemeindeamt St. Nikola Kontakt aufnehmen.  

Lagerfläche gesucht 
Die Firma Pachschwöll führt in 
den nächsten Wochen Baggerun-
gen im Mündungsbereich von 
Dimbach, Gießenbach und  
Greinerbach durch. Dabei fallen 
hunderte Kubikmeter Material an. 
Dafür sucht die Firma Pachschwöll 
geeignete Lagerflächen, z. B. 
durch Aufüllen von Senken in 
landwirtschaftlichen Flächen. Die 
Ausbaggerungen erfolgen im Auf-
trag der Verbund-Austrian Hydro 
Power AG (AHP). Wer geeignete 
Flächen für dieses kostenlose Ma-
terial hat, möge bitte dies am Ge-
meindeamt oder Bgm. Nikolaus 
Prinz bekannt geben. 

Poolbefüllung 
Die Versorgung der Liegenschaften mit Trinkwasser bzw. die Bereitstel-
lung von Löschwasser für Notfälle hat oberste Priorität und daher natür-
lich Vorrang vor den Poolbefüllungen! 

Es dürfen die Poolbefüllungen aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz 
nur nach vorheriger Terminabstimmung mit der Gemeinde vorgenom-
men werden. 

Bitte nehmen Sie unbedingt vor Befüllung mit dem Wasserwart, Peter 
Wunder, Tel. 0664 73131627, Kontakt auf.  



 

4 

Liebe Unterstützer des Musikverein St. Nikola/D.! 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation könnten wir die 
diesjährige Haussammlung im Fasching nicht wie 
gewohnt mit „MUSIK“ durchführen – denn eure, lie-
be Nikolaer und Nikolaerinnen, und unsere Gesund-
heit sind uns wichtig.  
 
Auch wenn wir im Moment leider keine Proben oder 
Ausrückungen haben, sind wir trotzdem auf finanzi-
elle Unterstützungen angewiesen. Eure Spenden 
verwenden wir für Neuanschaffungen von Instru-
menten, Bekleidung, usw. Wir bitten Sie daher uns 
zu unterstützen! 
 
Mitglieder des Musikvereins kommen im März zur 
Haussammlung bei Ihnen vorbei. 
 
Einen herzlichen Dank schon im Voraus für Ihren 
Beitrag! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
Michael Fasching         Alexandra Leonhardsberger 
Obmann     Kapellmeisterin 

 
  

 

	

Haussammlung Musikverein St. Nikola 

Breitband-Internet für St. Nikola 
Das letzte Jahr hat sehr deutlich 
gezeigt, wie wichtig für viele Haus-
halte ein guter Internetanschluss 
ist. Büroarbeit von zu Haus aus 
als Homeoffice oder Schulunter-
richt als Homeschooling haben 
deutlich gemacht, dass großer Be-
darf an einer besseren Versor-
gung besteht. 
Aufgrund der geographischen Si-
tuation und der weiten Wege in 
großen Teilen des Gemeindege-
bietes ist eine flächendeckende 
Versorgung mit zeitgemäßem 
Breitbandinternet auf Basis eines 
Glasfaserkabels nur in Zusam-
menarbeit möglich.  
Es hat sich auf Initiative von Bür-
germeister und Vizebürgermeister 
eine Arbeitsgruppe gefunden, die 
sich bereits zweimal mit diesem 
Thema beschäftigt hat.  Ziel ist 
eine Befragung aller Haushalte im 

Gemeindegebiet betreffend Glas-
faseranschluss im Frühjahr 2021. 
Nur mit einem entsprechenden 
Interesse besteht die Möglichkeit, 
in Zusammenarbeit mit einem pri-
vaten Betreiber und Unterstützung 
der öffentlichen Hand den Glasfa-
serausbau zu realisieren. 
Breitbandinternet auf Glasfaserba-
sis bringt nachhaltig für die Zu-
kunft die beste Versorgung. Es 
gibt keine Abhängigkeit von Dis-
tanzen, Wetter oder Senderstand-
orten und es gibt keine Strahlung, 
weil die Daten durch Lichtimpulse 
im Kabel übertragen werden. 
So wie vor rund 50-60 Jahren der 
Festnetztelefonanschluss im Fo-
kus war, geht es in den nächsten 
Jahren um die Breitbandinternet-
versorgung mit Glasfaser als Le-
bensader für die Haushalte im 
ländlichen Raum. 

Das Foto zeigt Ing. Gerald Riepert 
und DI Volker Dobringer als Refe-
renten bei der 1. Besprechung 
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Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an 
 

Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, die ein um-
fassendes, objektives Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die Ergebnis-
se von SILC liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit grundlegende Informationen zu den 
Lebensbedingungen und Einkommen von Haushalten in Österreich. Es ist dabei wichtig, dass ver-
lässliche und aktuelle Informationen über die Lebensbedingungen der Menschen in Österreich zur 
Verfügung stehen.  

Die Erhebung SILC (Statistics on Income and Living Conditions/Statistiken zu Einkommen und Le-
bensbedingungen) wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Ein-
kommens- und Lebensbedingungen-Statistikverordnung des Bundesministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 idgF), eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates (EU-Verordnung 2019/1700) sowie weitere ausführende 
europäische Verordnungen im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen. 

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in 
ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei 
sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch einen Ankündigungsbrief informiert und eine von 
Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis Juli 2021 mit den Haushalten 
Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen können 
sich entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier aufeinanderfolgenden Jah-
ren befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen. Haushalte, die schon 
einmal für SILC befragt wurden, können in den Folgejahren auch telefonisch Auskunft geben.  

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen so-
wie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit 
großem Aufwand erhobenen Daten ist es von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines 
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön erhalten die befragten Haus-
halte einen Einkaufsgutschein über 15,- Euro. 

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives 
Abbild der Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen in einer 
ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen Angaben unterliegen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik 
Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche 
Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter: 

 
Statistik Austria 
Guglgasse 13 
1110 Wien 
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr) 
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at 
Internet: www.statistik.at/silcinfo  
 

mailto:silc@statistik.gv.at�
http://www.statistik.at/silcinfo�
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Marktgemeinde St. Nikola an der Donau 
 

Bezirk: Perg 
St. Nikola 16 

4381 St. Nikola an der Donau 

 

Telefon: 07268 / 8155 
Fax: ++437268 / 8155 - 110 
Internet: http://www.st.nikola.at 

eMail: gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at 
 
 
 
 

Wahlergebnis 
 

Landwirtschaftskammerwahl 2021 

 

 
 
Wahlberechtigte:  147 

25. Jänner 2021 

 
am: 24. Jänner 2021 

Anzahl Sprengel:  1 

 
 
 

OÖBB  OÖ. Bauernbund - Team  Langer-Weninger 

UBV  UBV - Unabhängiger Bauernverband OÖ 

FB  Freiheitliche Bauernschaft OÖ  (FB) 

SPÖ  SPÖ-Bauern Oberösterreich 

GRÜNE  Grüne Bäuerinnen und Bauern (GBB) 

 
 
Liste 1 
Liste 2 
Liste 3 
Liste 4 
Liste 5 

Stimmen 
 

114 
11 

4 
0 
2 

Prozent 
 

87,02 % 
8,40 % 
3,05 % 
0,00 % 
1,53 % 

131 100,00 % 
 

 
 

 
Wahlstatistik 

 
Wahlberechtigte: 147 Wahlbeteiligung (ohne W ahlkarten): 23,81 %

  Abgeg. Stimmen (inkl. W ahlkarten): 136 Wahlbeteiligung (mit W ahlkarten): 92,52 %

  Gültige Stimmen: 131 Wahlbet. (ohne ausgest.W ahlk.): 92,52 %

  Ungültige Stimmen: 5 Anteil gültige Stimmen: 96,32 %

    Anteil ungültige Stimmen: 3,68 %

 
 
 
 
 

25. Jänner 2021 
 

Unterschriften der Wahlleiterin/des Wahlleiters und der 
Beisitzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 1 von 1 Wahlergebnis

  

Heizkostenzuschuss  

Die Oö. Landesregierung hat für 
die Heizperiode 2020/2021 wieder 
die Gewährung eines Heizkosten-
zuschusses an sozial bedürftige 
Personen beschlossen.  

Dieser beträgt € 152,00 bei Unter-
schreitung der festgesetzten Ein-
kommensgrenze. 
 
Voraussetzungen:  
 Es muss sich um den Haupt-

wohnsitz handeln.  
 Soziale Bedürftigkeit liegt vor, 

wenn das monatliche Nettoein-

kommen aller tatsächlich im 
Haushalt oder in der Wohnung 
lebenden Personen die Summe 
der anzuwendenden Aus-
gleichszulagenrichtsätze für das 
Jahr 2020 nicht übersteigt:  

 
Alleinstehende: € 950,00  
Ehepaar/Lebensgemeinschaft  
   € 1.500,00 
 je Kind:      €    240,00 

 
 Ein Heizkostenzuschuss kann 

nur jenen Personen gewährt 
werden, die auch tatsächlich 
für Heizkosten aufzukommen 
haben. Demnach ist die Ge-
währung eines Heizkostenzu-
schusses an jene Personen 
ausgeschlossen, bei denen 
vertraglich sichergestellt ist, 
dass für ihre Heizkosten Dritte 
aufzukommen haben (z. B. im 
Rahmen eines Übergabever-
trages). 

 

  In diesem Sinne gilt dasselbe 
für Personen, die ihren Ener-
giebedarf aus eigenen Brenn-
stoffquellen abdecken. 

 
Die Antragsfrist  läuft noch  bis 
23. April 2021, wobei für 
sämtliche Anträge die Einkom-
mensverhältnisse des Jahres 
2020 auf die mit den fiktiv anzu-
wendenden Ausgleichszulagen-
richtsätzen für das Jahr 2020 
festgelegten Einkommensgren-
zen anzuwenden sind. 
 
BezieherInnen von bedarfsori-
entierter Mindestsicherung 
haben keinen Anspruch auf 
den Heizkostenzuschuss.  
 
Auskünfte zum Heizkostenzu-
schuss und Antragsformulare 
gibt es beim Gemeindeamt und 
auch im Internet unter  
www.land-oberoesterreich.gv.at. 
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Hunde-An- bzw. -Abmeldung 

Wer im Besitz eines 12 Wochen alten Hun-
des ist, ist verpflichtet, diesen Hund  bei der 
zuständigen Hauptwohnsitzgemeinde bin-
nen 3 Tagen anzumelden! 

Sollten Sie nicht mehr im Besitz eines ange-
meldeten Hundes sein (verendet, verschenkt, 
Umzug), vergessen Sie nicht, dass Sie den 
Hund auch abmelden müssen! 

Formulare finden Sie auch im Internet  
unter www.st-nikola.at Gemeindeamt,  
Bürgerservice, Online-Formulare 

Beihilfe für Fernpendler/
innen 

Fernpendlerinnen und Fernpendler, die regelmä-
ßig direkt vom Hauptwohnsitz zum Arbeitsort 
hin und zurück fahren und hierbei die maßgebli-
che einfache Entfernung zwischen der Gemeinde 
des Hauptwohnsitzes und der Gemeinde des Ar-
beitsortes mindestens 25 km beträgt, können 
einen Antrag stellen. 

Die Ansuchen für das jeweilige Kalenderjahr 
(=Beantragungsjahr) sind im folgenden Kalender-
jahr beim Amt der Oö. Landesregierung, Land-
hausplatz 1, 4021 Linz einzureichen. 

Der Hauptwohnsitz, aus dem gependelt wird, 
muss in Oberösterreich liegen. 

Das jährliche Einkommen für Ansuchen für 
das Pendeljahr 2020 darf 26.000 Euro nicht 
übersteigen (die Einkommensgrenze erhöht sich 
für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen 
wird um € 2.600,-). 

Formulare liegen am Gemeindeamt auf oder sind im Internet 
unter www.land-oberoesterreich.gv.at (Gesellschaft/
Soziales) zu finden. 
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DAS MODERNE OÖ BAURECHT 

Nützliche Hinweise und Tipps!  

 Bewilligungspflichtige Bauvorhaben  

Vor der Errichtung ist um Baubewilligung an-
zusuchen für:  

 den Neu-, Zu- oder Umbau von Gebäuden;  

 die Errichtung oder wesentliche Änderung 
sonstiger Bauwerke, die geeignet sind, eine 
erhebliche Gefahr oder eine wesentliche 
Belästigung für Menschen herbeizuführen 
oder das Orts- und Landschaftsbild zu stö-
ren,  

 die Änderung des Verwendungszwecks von 
Gebäuden (Gebäudeteilen) oder sonstigen 
Bauwerken, wenn dadurch zusätzliche 
schädliche Umwelteinwirkungen (wie Lärm 
oder Abgase) zu erwarten sind;  

 der Abbruch von Gebäuden 
(Gebäudeteilen), soweit sie an der Nach-
bargrundgrenze mit anderen Gebäuden zu-
sammengebaut sind.  

 Anzeigepflichtige Bauvorhaben  

Eine Bauanzeige ist – vor Beginn der Bauaus-
führung – insbesondere einzubringen für:  

 die Änderung des Verwendungszwecks von 
Gebäuden (Gebäudeteilen) oder sonstigen 
Bauwerken;  

 die größere Renovierung von Gebäuden;  

 die sonstige Änderung oder Instandsetzung 
von Gebäuden unter bestimmten Vorausset-
zungen;  

 die Errichtung von Hauskanalanlagen (= 
Entsorgungsleitungen für häusliche Abwäs-
ser vom Objekt zur öffentlichen Kanalisati-
on);  

 die Errichtung von Senkgruben;  

 die Errichtung von Wintergärten sowie die 
Verglasung von Balkonen und Loggien;  

 die Herstellung von Schwimm- und Wasser-
becken sowie von Schwimmteichen mit ei-
ner Tiefe von mehr als 1,5m oder einer 
Wasserfläche von mehr als 35 m²;  

 die Anbringung oder Errichtung von Photo-
voltaikanlagen und thermischen Solaranla-
gen, soweit sie * freistehen und ihre Höhe 
mehr als 2 m über dem Gelände beträgt  
oder * die Oberfläche baulicher Anlagen 
(z.B.: die Dachfläche) um mehr als 1,5 m 
überragen;  

 die Veränderung der Höhenlage im Bauland 
um mehr als 1,5 m;  

 die Errichtung von nicht Wohnzwecken die-
nenden ebenerdigen Gebäuden bis 15 m² 
(wie Gartenhütten);  

 die Errichtung freistehender oder angebau-
ter Schutzdächer bis 35 m² (wie Carports);  

 den Abbruch von freistehenden Gebäuden;  

 Stützmauern und freistehende Mauern mit 
einer Höhe von mehr als 1,5 m sowie Stütz-
mauern mit einer aufgesetzten Einfriedung 
von insgesamt mehr als 2,5 m.  

Eine eigene Bauanzeige entfällt allerdings, 
wenn das Bauvorhaben im Rahmen eines 
Baubewilligungsverfahrens mitbewilligt wird.  

  

 

Bauaufsicht durch die Baubehörde;  
Erhaltungspflicht  

Während der Bauausführung kann sich die 
Baubehörde bei allen Bauführungen von der 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
sowie von Bedingungen und Auflagen des 
Baubescheides überzeugen. Den Organen der 
Baubehörde ist dabei Zutritt jederzeit zu ge-
statten. Stellt die Baubehörde Mängel fest (wie 
eine unbefugte Bauführung, das Fehlen einer 
befugten Bauführerin oder eines befugten 
Bauführers oder Planabweichungen), so hat 
sie die Fortsetzung der Bauausführung zu un-
tersagen (= Baueinstellung).   
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Übertretungen der OÖ Bauordnung  

Die Zurücknahme von Bauvorschriften und die 
gleichzeitige Stärkung der Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen/ Bürger auf der einen Seite 
verlangt auf der anderen Seite verstärkte 
Sanktionen, wenn dieser Vertrauensvorschuss 
gebrochen wird  und bewusst Gesetzwidrigkei-
ten stattfinden. Beispielsweise stellen eine un-
befugte Bauführung (=Ausführung eines bewil-
ligungspflichtigen Bauwerks ohne Baubewilli-
gung), eine nicht bewilligte Planabweichung, 
die Bauausführung ohne befugte Bauführerin 
oder befugten Bauführer oder die Missachtung 
von Vorschreibungen und Auflagen des Bau-
bewilligungsbescheides Verwaltungsübertre-
tungen dar, die mit einer Höchststrafe bis zu 
36.000 Euro bedroht sind. Für sogenannte 
„Schwarzbauten“ ist sogar eine Mindeststrafe 
von 1.450 Euro vorgesehen.  

  

Baubeginn, Bauausführung  

Wird innerhalb von vier Wochen ab Zustellung 
des Baubewilligungsbescheides kein Rechts-
mittel eingebracht oder auf die Abgabe eines 
Rechtsmittels verzichtet, wird die Baubewilli-
gung rechtskräftig und es kann mit der Bau-
ausführung begonnen werden.  

  

Erlöschen der Baubewilligung 

Die Baubewilligung erlischt innerhalb von drei 
Jahren, wenn nicht innerhalb dieser Zeit mit 
der Bauausführung begonnen worden ist. 
Wurde innerhalb der dreijährigen Frist mit der 
Bauausführung begonnen, so erlischt die Bau-
bewilligung weiters auch dann, wenn das Bau-
vorhaben nicht innerhalb von fünf Jahren nach 
Beginn der Bauausführung fertig gestellt wur-
de. Über Antrag der Bauherrin oder des Bau-
herrn können diese Fristen durch die Baube-
hörde allerdings verlängert werden. 

  

Baufertigstellung; Benützungsrecht  

Die Fertigstellung von Wohngebäuden mit 
höchstens drei Wohnungen und Nebengebäu-
den ist von der Bauherrin oder vom Bauherrn 
der Baubehörde lediglich schriftlich mitzuteilen 
(Baufertigstellungsanzeige). Die Baufertigstel-
lung kann sich auch auf selbstständig benütz-
bare Gebäudeteile beziehen. Eine eigene Be-
nützungsbewilligung („Kollaudierung“) gibt es 
nicht mehr.  

  

Quelle: Land OÖ, Amt der OÖ Landesregierung, Direktion 
Inneres und Kommunales, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz  

Kostenlose Bauberatung 

Für die Planung ihres Bauvorhabens können sie einen kostenlosen Bauberatungstermin am Ge-
meindeamt, welcher ca. alle 6 Wochen stattfindet, in Anspruch nehmen. Somit können viele Vor-
fragen wie z. B. Flächenwidmung, naturschutzrechtliche Belange, Baubewilligung oder Bauanzei-
ge, etc. durch einen Amtssachverständigen (Land OÖ) vorab geklärt werden.  

Pfarre St. Nikola 

 

 

 

 

https://www.dioezese-linz.at/st-nikola-donau 
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Geburtstage 

Wir gratulieren: 

 

08.02. Karl Wegerer  70 Jahre 

17.02. Rudolf Klammer 80 Jahre 

28.02. Gertrude Bögl  70 Jahre 

17.03 Berta Eisenstöck 94 Jahre 

Auszug aus dem Terminkalender  

voraussichtlicher  
Bauverhandlungstermin: 

Freitag, 5. März 2021 

 

Telefonische Voranmeldung bei Fr. Aigner 
07268/8155-200 erforderlich! 

 

6 vollmöbilierte Wohnungen zu vermieten 
Größe von 70 bis 95 m²,  
Tel. 0664/926 7570 bei Herrn Danzer Josef 

NEUE HEIMAT 
Sarmingstein 16 A 
82,78, m² +  
Wohnanlage  
Sarmingstein 24 
Taubinger, Tel. 0664/8444662 
Lawog, St. Nikola 38 
53 m², 78 m² 
Infos am Gemeindeamt 

freie Wohnungen 

12.03.2021  06:00 Gelber Sack    Marktgemeinde St. Nikola 

13.03.2021  08:00 Feuerlöscherüberprüfung    FF‐St. Nikola 

14.03.2021  00:00 LiebstaƩ ‐ Sonntag     

26.03.2021  06:00 Restabfallabfuhr    Marktgemeinde St. Nikola 

28.03.2021  00:00 Palmsonntag     

01.04.2021  00:00 Gründonnerstag     

01.04.2021  06:00 Papierabfuhr    Marktgemeinde St. Nikola 

02.04.2021  00:00 Karfreitag     

03.04.2021  00:00 Karsamstag ‐ Osternacht     

04.04.2021  00:00 Ostersonntag     

05.04.2021  00:00 Ostermontag     
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Sprechstunden des Bürgermeisters: Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag und Freitag von 8.00 
bis 9.00 Uhr. Telefonische Voranmeldung erbeten! 
 

Parteienverkehr: 

von Montag bis Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr  

Machen Sie auch hin und wieder einen Blick auf die Gemeindeamtstafeln im Gemeindeamt und außer-
halb des Gemeindeamtes! 

St. Nikola, Ende Februar 2021 

Herausgeber und Hersteller:  Marktgemeinde St. Nikola an der Donau 

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. NR Nikolaus Prinz 
           Amtsleiter Ing. Hubert Radlmüller 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/dein 

 

 

(Bürgermeister NR Nikolaus Prinz) 

Ich hoffe, Ihnen/dir mit den Informationen gedient zu haben. Für Wünsche und Anregungen bin ich telefo-
nisch unter 07268/8009 oder 0664/2311850 zu erreichen, während der Amtsstunden unter Tel. Nr. 
07268/8155-500. 

1. Teilimpfung: 
Die Impfung gegen die durch Zeckenstich übertragene Hirnhautentzündung ist ab dem  
1. Lebensjahr möglich und besteht aus drei Teilimpfungen, wobei der Impfschutz bereits nach  
2 Teilimpfungen erreicht wird. Die 2. Teilimpfung soll nach etwa einem Monat erfolgen (1-3 Monate) 
3. Teilimpfung 
Die 3. Teilimpfung wird  5 - 12 Monate nach der 2. Teilimpfung verabreicht. Wurde die 2. Teilimpfung ver-
säumt, kann diese bis zu einem Jahr nach der  
1. Teilimpfung nachgeholt werden.  
Auffrischungen: 
Die 1. Auffrischung nach der Grundimmunisierung (= nach 3 Teilimpfungen) ist nach drei Jahren erforder-
lich. 
Alle weiteren Auffrischungen sind im 5-Jahres-Intervall durchzuführen. Dies gilt für Impflinge bis zum 60. 
Lebensjahr.  
Bei ältere Personen (ab dem 60. Lebensjahr) ist im 3-Jahres-Intervall aufzufrischen. 

Zeckenschutzimpfung -FSME 2021 
Von der Bezirkshauptmannschaft Perg haben wir die Mitteilung bekommen, dass auch im Jahr 2021 von 
der BH Perg leider keine FSME Impfungen durchgeführt werden können. Daher findet auch am Gemein-
deamt jedenfalls heuer keine Impfung statt! 
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass FSME-Impfungen auch von niedergelassenen Ärzten/
Ärztinnen angeboten werden.  
Wir ersuchen, die eigene Impfkarte bei Gelegenheit zu kontrollieren.  
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FF St. Nikola/D. 
 

 
Einladung zur 

Feuerlöscher-Überprüfung 
Wann: am Samstag, 13.März 2021 

       o8.oo  -  12.oo Uhr 

Wo: Feuerwehrhaus St. Nikola/D. 

Das Gesetz schreibt die Überprüfung der Handfeuerlöscher in Intervallen von  
2 Jahren vor. Es werden alle Fabrikate, die der ÖNORM F 1050 entsprechen, 
überprüft. 
Die Firma Furtlehner und Vogl GmbH aus Waldhausen führt diese  
Überprüfung, wie schon in den Vorjahren, durch. 
 
Es sind die Covid 19 Vorschriften einzuhalten:   

      FFP2-Maskenpflicht und 2 m Abstand 
 
          Der Kommandant 

Walter Aigner 

 

Vorgesehener Termin der Alteisensammlung wäre Samstag, 17. April 2021. 

Falls es zu diesem Zeitpunkt einen Lockdown gibt, wird diese in den Herbst verschoben. 

Danke um Ihr Verständnis. 

Die FF-St. Nikola/Donau 

Die Gemeinde ist verpflichtet, bei 
Bächen und deren Zubringern zu-
mindest 1x jährlich eine Kontrolle 
durchzuführen, Missstände sowie 
offensichtliche Schäden zu proto-
kollieren und den zuständigen 
Stellen weiter zu melden. 

Sinn und Zweck dieses gesetzli-
chen Auftrages ist es, den Bächen 
einerseits einen möglichst unge-
hinderten und gefahrlosen Was-
serabfluss zu gewährleisten und 
andererseits die an Bächen lie-
genden Grundflächen bestmöglich 
vor Erosion und Überflutung zu 
schützen. 

Die Bevölkerung wird ersucht, die 
Gemeinde durch die Meldung von 
Wahrnehmungen wie z.B.  Ver-
klausungen (z.B. durch Holz, 
Plastikteile etc.), Uferanbrüche, 
größere Geröll- oder Geschiebe-
anlandungen usw. zu unterstüt-
zen. 

 

Sollten Sie Derartiges feststel-
len, melden Sie es bitte umge-
hend am Marktgemeindeamt. 

Danke! 

Schäden im Verlauf von Bächen 

Alteisensammlung 
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Haupteingang benutzen! 
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Um die Vereinbarkeit von Berufs-
tätigkeit und Familie besser bewäl-
tigen zu können, gab es in letzter 
Zeit bei persönlichen Gesprächen 
einige Male den Wunsch für eine 
Nachmittagsbetreuung von Kin-
dergarten- bzw. Volksschulkindern 
in St. Nikola.  
 
 

Durch diese Bedarfserhebung wol-
len wir ermitteln, für wie viele Kin-
der und in welchem Umfang Be-
darf besteht. Dies ist die Basis um 
mit etwaigen Anbietern dafür Kon-
takt aufzunehmen. Wenn nur für 
einige Kinder Bedarf besteht, wäre 
eine ausgebildete „Tagesmutter“ 
ein guter Lösungsansatz.  
 

Wir haben bereits des öfteren 
Ausbildungsmöglichkeiten dafür in 
der Gemeindemitteilung veröffent-
licht. Wer Interesse daran hat, 
wird gebeten, dies am Gemeinde-
amt mitzuteilen. 
Wir bitten, den Bedarf für Nachmit-
tagsbetreuung bis Ende März 
2021 bekannt zu geben. 

Bedarfserhebung - Nachmittagsbetreuung 

Kindergartenanmeldung 

Am Montag den 15.03.2021 findet bei uns im Kindergarten  
ab 13:30 Uhr die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/22 statt. 
 
Aufgrund von COVID 19 erfolgt die Einschreibung nur mit telefonischer  
Voranmeldung unter 07268/8155-130. 
 
Bitte bis spätestens Freitag, 05. März 2021 zwecks Terminvereinbarung 
anrufen. 

Bedarfserhebung 

Nachmittagsbetreuung für das Jahr 2021/2022 

Name des Kindes:  

Kindergarten/Volksschule: 
(zutreffendes ankreuzen) 

  Kindergarten: 
 

   Volkschule: 
 

Umfang: Montag – Freitag von ……..bis …….. 

Name/n des/r 
Erziehungsberechtigten: 

Vater: Mutter: 

Anschrift: PLZ: 
 
Ort: 

Straße: 
 
 

Telefon:  

e-mailadresse:  
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Das Team des ÖAAB St. Nikola bringt Ihnen frischen Sand 
kostenlos in Ihre Sandkiste! 
 
,,Neben dem Sand haben wir auch eine Infobroschüre über 
Familienförderungen und ein Beach-Tennis-Set mit dabei!“ 
 
 
 
ZUSTELLUNG:  Samstag, 20. März 2021 
 
 
 

ANMELDUNG:  ÖAAB-Obfrau Sabrina Riegler 
                             Tel. 0680/5588411 
                             bis spätestens Sonntag, 14. März 2021 
 
 
 
 

St. Nikola an der Donau 
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